
337 der Beilagen zu den Steno graphischen Protokollen des Nationalrates XV. GP 

Bericht 

des Ausschusses für soziale Verwaltung 

üb€:r die Regierungsvorlage (298 der Bei­
lagen): Bundesgesetz, mit dem das Heeres­
versorgungsgesetz geändert wird (14. No-

vene zum Heeresversorgungsgeseltz) 

Die Verbcss<;rungen bei den Beschädigten- und 
Witwengrundrenten, die in der Regierungsvor­
lag(! 299 betreffend eine Novelle zum Kriegsopfer­
versorgungsgesetz vorgesehen sind, werden den 
Versorgungsberechtigten nach dem Heeresver­
sorgungsgesetz zufolge der eingebauten Verwei­
sungen auf das KOVG 1957 automatisch zugute 
kommen. Weitere in der oben erwähnten KOVG­
Novelle vorgesehene Begünstigungen, wie zB die 
Erhöhung der Schwerstbeschädigtenzulagen und 
die Lockerung der Anspruchsvoraussetzungen 
für den Bezug der Gebühren für das Sterbevier­
teljahr sowie die Verbesserungen auf dem Ge­
biet der orthopädischen Versorgung, sollen durch 
die gegenständliche Regierungsvorlage auch für 
den Bereich des HVG übernommen werden. 

Weiters sollen die Bestimmungen über die 
Heilfürsorge und die orthopädische Versorgung 
teilweise neu gefaßt werden. Durch die Ergän­
zung der Bestimmungen über die Beurteilung 
des Kausalzusammenhanges von Gesundheitsschä­
digungen sOWJie iiber den AusscMuß v,on der Ver­
sorgungsberechtigung sollen im wesentlichen die 

Hesoun 

Berichterstatter 

Erfahrungen berücksichtigt werden, die seit der 
mit dem 1. Jänner 1976 erfolgten Einbeziehung 
von Wegunfällen bei einem Ausgang gewonnenen 
wurden. Mit der i\nderung der Regelung 
betreffend das Verbot von Rentenkür­
zungen nach ununterbrochenem zehnjähri­
gem Anspruch soll der Priorität der Reha­
bilitation in der Heeresversorgung Rechnung 
getragen werden. Darüber hinaus sieht die gegen­
ständliche Regierungsvorlage die Beseitigung von 
Härten beim Rückersatz vOI1 Versicherungslei­
stungen durch Organe des Bundes vor. 

Der Ausschuß für soziale Verwaltung hat die 
gegenständliche Regierungsvorlage in seiner 
Sitzung am 24. April 1980 in Verhandlung ge~ 
nommen. 

Bei der Abstimmung wurde der von der Bun­
desregierung vorgelegte Gesetzentwurf einstim­
·mlg angenommen. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Aus­
schuß für soziale Verwaltung somit den A n­
t rag, der Nationalrat wolle dem von der Bun­
desregierung vorgelegten Gesetzentwurf (298 der 
Beilagen) die verfassungsmäßige Zustimmung er­
teilen. 

Wien, 1980 04 24 

Maria Metzker 

Obmann 
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